
Migrationsamt 

Einreise 

Grenzgänger 

Keine Bewilligung 
nötig/ allenfalls 
befristetes VISA 
� Touristen, Besucher 
� Vorrübergehende Arbeit 

Ausreise 

B 5 Jahre 

B 1 Jahr 

L 1 Jahr 

C  
10 Jahre 

CH 
Einbürgerung 

L 1 Jahr 

EU /EFTA 

Drittstaater 
Bewilligungsverlängerungen 

Erleichterte Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung C: 
frühestens nach 5 Jahren 

Aufenthaltskategorien in der Schweiz (AuG) 


